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ALLGEMEINE UND BESONDERE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") und Besonderen 

Geschäftsbedingungen ("Bes. GB") der werknetz internet GmbH & 
Co. KG, Landwehrstraße 76, 30519 Hannover, AG Hannover, 
HRA 202893, (im Folgenden "werknetz internet" genannt), gelten für 
Telekommunikationsdienste und den damit in Verbindung stehenden 
Diensten von werknetz internet. werknetz internet bietet Leistungen 
ausschließlich auf Grundlage dieser AGB, der Bes. GB für einzelne Pro-
dukte, den dazugehörigen Leistungsbeschreibungen und Preislisten/
wesentlichen Vertragsinformationen sowie den Angaben auf dem Ver-
tragsformular und der Auftragsbestätigung sowie den jeweiligen Pro-
duktinformationsblättern an (zusammen im Folgenden als Dienstleis-
tungsvertrag bezeichnet). Die Rechte und Pflichten des Kunden und 
der werknetz internet ergeben sich in folgender Reihenfolge aus fol-
genden Dokumenten: Zunächst aus dem Kundenauftrag, sodann aus 
der Auftragsbestätigung, der jeweiligen Preisliste, den jeweiligen Be-
sonderen AGB und den dazugehörigen Produktinformationsblättern 
sowie diesen AGB. Im Falle von Widersprüchen gelten die Bestimmun-
gen der jeweils vorrangigen Regelung.

1.2 werknetz internet erbringt die Leistungen in Übereinstimmung mit den 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen gegenüber dem Kunden. AGBs 
des Kunden haben auch dann keine Geltung, wenn werknetz internet 
seine Leistungen ohne neuerlichen Widerspruch gegen die AGB des 
Kunden erbringt. 

1.3 Das Angebot der werknetz internet ist ausschließlich für Geschäfts-
kunden konzipiert, d.h. der Kunde darf kein Verbraucher im Sinne des 
§ 13 BGB, sondern muss ein Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögensein sein. Die Leistungen umfassen Internet- und ggf. Tele-
fondienste sowie Hausanschlüsse zur Anbindung des Kunden. Die 
Dienstleistungen können dabei auch durch Dritte erbracht werden. 
Diese werden nicht Vertragspartner des Kunden. 

1.4 Tarifberatungspflicht nach TKG: werknetz internet berät den Kunden, 
der Endnutzer im Sinne des § 3 Nr.13 TKG ist, hinsichtlich des für ihn 
besten Tarifs in Bezug auf die Dienste der werknetz internet. werknetz 
internet berücksichtigt hierbei insbesondere den Umfang der vom 
Kunden aktuell vertraglich vereinbarten Dienste. werknetz internet er-
teilt dem Kunden die Informationen über den hiernach ermittelten 
besten Tarif mindestens einmal pro Jahr in Textform.

2. Vertragsabschlusss/Voraussetzungen zur 
Leistungsinanspruchnahme 

2.1 Der Vertrag kommt durch den schriftlichen Auftrag des Kunden ("Kun-
denauftrag") und die darauffolgende Annahmeerklärung durch wer-
knetz internet, vorwiegend mittels schriftlicher Auftragsbestätigung 
zu Stande, spätestens aber konkludent durch Erbringung der vertrag-
lichen Leistung durch werknetz internet.

2.2 werknetz internet kann den Vertragsabschluss im Einzelfall von dem 
Einverständnis des Eigentümers bzw. des dinglich Berechtigten des 
Gebäudes zur Nutzung des hausinternen Netzes (im Folgenden Ge-
stattung) abhängig machen und den Vertrag mit dem Kunden auch 
nach Vertragsabschluss außerordentlich kündigen, wenn eine vorlie-
gende Gestattung später entzogen wird oder sich herausstellt, dass 
keine Gestattung vorgelegen hat. Zudem ist werknetz internet be-
rechtigt, die Zahlung eines Baukostenzuschusses zur Voraussetzung 
für den Abschluss des Vertrages zu machen.

2.3 Die Dienstleistungen von werknetz internet können nur genutzt wer-
den, sofern ein Hausanschluss vorliegt. Weitere Details hierzu finden 
sich in der Leistungsbeschreibung. Ist dies nicht der Fall oder werden 
die entsprechenden Anschlüsse /Hausverteilnetz während der Ver-
tragslaufzeit ohne Zutun von werknetz internet entfernt, steht werk-
netz internet ein außerordentliches Kündigungsrecht zu.

2.4 Sofern beim Kunden zur Inbetriebnahme des Anschlusses Sachen und 
Einrichtungen installiert und mit fremdem Grund und Boden verbunden 
werden, verbleiben diese im Eigentum von werknetz internet; die Ver-
bindung erfolgt nur zu einem vorübergehenden Zweck (§ 95 BGB) und 
werknetz internet ist mit Beendigung des Vertragsverhältnisses be-
rechtigt, aber nicht verpflichtet, die verbliebenen Einrichtungen und/o-
der Sachen zu entfernen.

2.5 Ferner kann werknetz internet den Vertragsabschluss von der Zahlung 
von Sicherheitsleistungen oder aber einer Bürgschaftserklärung einer 
deutschen Bank abhängig machen, sofern das Risiko des Zahlungsver-
zuges bei dem Kunden erkennbar ist.

3. Vertragsänderungen und Preisanpassung
3.1 Vertragserfüllung wird maßgeblich durch regulatorische Rahmenbedin-

gungen beeinflusst, die durch das TKG sowie die hierzu erlassenen 
Rechtsverordnungen und den mit anderen Netzbetreibern geltenden 
Interconnection-Verträgen und den im TK-Bereich ergehenden Ent-
scheidungen der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommu-
nikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) sowie der Verwaltungsge-
richte und gegebenenfalls anderer Behörden oder Gerichte vorgegeben 
werden. werknetz internet hat das Recht, Änderungen dieser AGB und 
Bes. GB und/oder der Leistungsbeschreibung(en) vorzunehmen, wenn 
und soweit diese Änderungen, die werknetz internet nicht selbst veran-
lasst und auf die werknetz internet auch keinen Einfluss hat, dies erfor-
derlich machen und die bestehende Ausgewogenheit des Vertragsver-
hältnisses nicht bedeutend gestört wird. 

3.2 werknetz internet wird dem Kunden, der Endnutzer im Sinne des 
§ 3 Nr.13 TKG ist, einseitige Änderungen rechtzeitig vor Inkrafttreten 
in Textform drucktechnischer Hervorhebung der jeweiligen Änderun-
gen mindestens einen Monat, höchstens zwei Monate vor dem Wirk-
samwerden der Änderung, entsprechend den gesetzlichen Anforderun-
gen nach § 57 Abs. 1 und 2 TKG bekannt geben. Schweigt der Kunde 
auf das Angebot von werknetz internet oder widerspricht er nicht in-
nerhalb von 6 Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung und nutzt 
er die Leistungen der werknetz internet weiter, so stellt dies eine An-
nahme des Angebots dar und die Änderungen werden wirksam. Wider-
spricht der Kunde fristgerecht dem Angebot, läuft der Vertrag zu den 
bisherigen Bedingungen weiter. Der Kunde kann im Falle einer einseiti-
gen Änderung dieser AGB insbesondere auch bei Preisänderungen 
durch werknetz internet den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist und ohne Kosten kündigen, es sei denn, die Änderungen sind 
ausschließlich zum Vorteil des Kunden, rein administrativer Art und ha-
ben keine negativen Auswirkungen auf den Endnutzer oder sind unmit-
telbar durch Unionsrecht oder innerstaatlich geltendes Recht vorge-
schrieben. Die Kündigung kann innerhalb von drei Monaten ab dem 
Zeitpunkt erklärt werden, in dem die Unterrichtung über die Vertrags-
änderung dem Kunden zugeht. Der Vertrag kann durch die Kündigung 
frühestens zu dem Zeitpunkt beendet werden, zu dem die Vertragsän-
derung wirksam werden soll. Werknetz internet wird den Kunden ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben auf den Inhalt und die Ausgestal-
tung des Kündigungsrechts in der Mitteilung über die Änderungen 
gesondert hinweisen. Weitere Kündigungsrechte der Parteien bleiben 
hiervon unberührt.

3.3 Änderungen dieser AGB oder der Leistungsbeschreibung können nur 
vereinbart werden, soweit durch die Änderung das Verhältnis von Leis-
tung und Gegenleistung nicht wesentlich zu Ungunsten des Kunden 
verschoben wird.

3.4 Im Falle einer Anpassung der gesetzlichen Umsatzsteuer ist das vom 
Kunden zu zahlende monatliche Entgelt entsprechend anzupassen, ohne 
dass der Kunde zum Widerspruch gegen die Erhöhung berechtigt ist.  

3.5 werknetz internet wird den Kunden über eine sonstige Preisanpassung 
mindestens sechs Wochen vor ihrem Inkrafttreten informieren. Die 
werknetz internet ist berechtigt, die auf der Grundlage jeweiligen Ver-
trages zu zahlenden Preise nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB 
der Entwicklung der Gesamtkosten anzupassen, die für die Preisbe-
rechnung maßgeblich sind. Die Gesamtkosten bestehen insbesondere 
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aus Kosten für Netzbereitstellung, Netznutzung und Netzbetrieb (z.B. 
für Technik, besondere Netzzugänge und Netzzusammenschaltungen, 
technischen Service), Kosten für die Kundenbetreuung (z. B. für Ser-
vice-Hotline, Abrechnungs- und IT-Systeme), Personal- und Dienst-
leistungskosten, Energie, Gemeinkosten (z. B. für Verwaltung, Marke-
ting, Mieten, Zinsen) sowie hoheitlich auferlegten Gebühren, Auslagen 
und Beiträgen (z.B. aus §§ 223, 224 TKG). Eine Preiserhöhung kommt 
in Betracht,

• wenn sich die Gesamtkosten erhöhen.

• Steigerungen bei einer Kostenart, z.B. Kosten für die Netznutzung, 
dürfen nur in dem Umfang für eine Preiserhöhung heran-gezogen 
werden, in dem kein Ausgleich durch etwaige rückläufige Kosten in 
anderen Bereichen, etwa bei der Kundenbetreuung, erfolgt. Bei Kos-
tensenkungen sind von der werknetz internet die Preise zu ermäßi-
gen, soweit diese Kostensenkungen nicht durch Steigerungen bei 
einer anderen Kostenart ganz oder teilweise ausgeglichen werden. 
werknetz internet wird bei der Ausübung ihres billigen Ermessens 
die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, dass Kos-
tensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben 
Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensen-
kungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie 
Kostenerhöhungen.

• Ferner sind Preisanpassungen in dem Umfang durchzuführen, in 
dem dies durch Entscheidungen der Bundesnetzagentur verbindlich 
gefordert wird. 

 Soweit einschlägig gilt bei einer einseitigen Preisanpassung seitens 
werknetz internet Ziff. 3.2 entsprechend.

3.6 Die jeweils gültige Preisliste ist unter www.werknetzinternet.de/ser-
vice abrufbar oder aber liegt in den Geschäftsstellen von werknetz in-
ternet zur Einsicht- und Mitnahme aus.

4. Auskunfteien/Bonitätsprüfungen
4.1 werknetz internet arbeitet mit verschiedenen Auskunfteien im Rah-

men der Bonitätsprüfung bei Beantragung des Vertragsabschlusses 
oder auch während des laufenden Vertrages zusammen, soweit sich 
Hinweise ergeben, die dafür sprechen, dass eine Veränderung der Bo-
nitätslage oder Zweifel an der Identität des Kunden aufkommen und 
zum Schutz vor Forderungsausfällen. Auf Anfrage des Kunden werden 
die Namen und Anschriften der einschlägigen Auskunfteien übermit-
telt, damit der Kunde dort die über ihn gespeicherten Daten abfragen 
kann. werknetz internet ist berechtigt, Auskünfte zum Zahlungsver-
halten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statisti-
scher Verfahren auch unter Verwendung von Anschriftendaten über 
den Kunden einzuholen und an diese zu übermitteln. Davon betroffen 
sind Daten über die Beantragung, Aufnahme und Beendigung von Ver-
trägen mit werknetz internet sowie Daten, welche aufgrund nicht ver-
tragsgemäßen Verhaltens (z.B. Forderungsbetrag nach Kündigung, 
u.ä.) zu übermitteln. Die Übermittlung erfolgt nur, wenn und soweit die 
gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 24, 31 BDSG erfüllt sind und 
werknetz internet ggf. gesetzlich vorgeschriebene Unterrichtungs-
pflichten wie z. B. aus Art. 13 DS-GVO, §§ 32 ff BDSG nachgekommen 
ist. Ferner werden die in Satz 1 genannten Daten von den Unterneh-
men auch dazu verwendet, um die Identität des Kunden eindeutig 
feststellen zu können, sofern diese zweifelhaft sein sollte. Bei den Aus-
kunfteien werden diese Daten gespeichert, um den ihnen angeschlos-
senen Gesellschaften Informationen über die Kreditwürdigkeit des 
Kunden oder zur Ermittlung eines Schuldners zur Verfügung stellen zu 
können. Die Auskunfteien und werknetz internet stellen diesen die Da-
ten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berech-
tigtes Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die 
Auskunfteien übermitteln nur objektive Daten ohne Angabe des Kre-
ditgebers; subjektive Werturteile, persönliche Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse sind in erteilten Auskünften nicht enthalten.

4.2 Ebenfalls können Adressdaten zum Zwecke der Schuldnerermittlung 
an Unternehmen übergeben werden, die gewerbsmäßig Forderungen 
einziehen und den Auskunfteien vertraglich angeschlossen sind.

4.3 Die Datenübermittlung und -speicherung erfolgt im Rahmen der da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen und nur soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen der werknetz internet, eines Vertragspartners 
der betreffenden Auskunfteien erforderlich ist und dadurch die schutz-
würdigen Belange des Kunden nicht beeinträchtigt werden.

5. Leistungsumfang und Leistungseinschränkungen 
5.1 Im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglich-

keiten ermöglicht werknetz internet den Zugang zu der bestehenden 
Kommunikationsinfrastruktur und stellt den Zugang zu den Leistungen 
der werknetz internet zur Verfügung. Der Inhalt und der Umfang der 
vertraglichen Leistungen ergeben sich aus dem Dienstleistungsvertrag 
einschließlich der Leistungsbeschreibung. werknetz internet ist be-
rechtigt, die vertraglichen Leistungen durch Dritte durchführen zu las-
sen. 

5.2 Die mittlere Verfügbarkeit des Anschlusses beträgt dabei mindestens 
98% im Jahresdurchschnitt. Dieser Wert ergibt sich aus der tatsächli-
chen Verfügbarkeitszeit des Anschlusses in Stunden in Relation zu der 
theoretisch möglichen Anschlussverfügbarkeit der letzten zwölf Mo-
nate. Bei der Berechnung der vertraglich vereinbarten Verfügbarkeit 
bleiben Zeiten der Nichtverfügbarkeit unberücksichtigt, deren Ursache 
der Kunde selbst zu vertreten hat oder die auf Änderungswünschen 
des Kunden beruhen. In Fällen höherer Gewalt ist werknetz internet 
von ihren Leistungspflichten befreit. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn ein schadenverursachendes Ereignis von außen einwirkt, 
also seinen Grund nicht in der Natur der gefährdeten Sache hat und das 
Ereignis auch durch die äußerst zumutbare Sorgfalt weder abgewen-
det noch unschädlich gemacht werden kann. Als höhere Gewalt gelten 
insbesondere Krieg, innere Unruhen, Streik und Aussperrung, auch in 
Zulieferbetrieben, sowie alle sonstigen Ereignisse, die werknetz inter-
net nicht zu vertreten hat, insbesondere wenn Dritte, die keine Erfül-
lungsgehilfen der werknetz internet sind, Leitungen bzw. Verbindun-
gen zur Übertragung der geschuldeten Leistung seitens werknetz 
internet beschädigen oder zerstören.

5.3 werknetz internet ist berechtigt, Leistungen zu modifizieren (z.B. bei 
Softwareupdates oder -upgrades) oder vorübergehend zu beschrän-
ken oder einzustellen, soweit dies aufgrund einer richterlichen Ent-
scheidung oder einer behördlichen Maßnahme, aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit, zur Sicherheit des Netzbetriebs, zur Aufrecht-
erhaltung der Netzintegrität, zur Interoperabilität der Dienste, zur Si-
cherung des Datenschutzes, zur Unterbindung einer rechtswidrigen 
oder missbräuchlichen Nutzung oder zu einer Leistungsverbesserung 
erforderlich ist.

5.4 Dasselbe gilt für Leistungsbeschränkungen oder -einstellungen, die 
aufgrund notwendiger Wartungs-, Installations- und Umbauarbeiten 
eintreten. werknetz internet wird den Kunden über Maßnahmen der 
vorstehenden Art sowie über notwendige Baumaßnahmen unterrichten 
und diese mit dem Kunden abstimmen. werknetz internet wird alle zu-
mutbaren Anstrengungen unternehmen, die Einschränkungen auf das 
geringstmögliche Maß zu reduzieren und baldmöglichst zu beseitigen.

5.5 Die vorstehenden Einschränkungen bleiben bei der Berechnung der mit 
dem Kunden vereinbarten Servicezeiten (z.B. Verfügbarkeitszeiten) 
als Störung oder Ausfallzeit unberücksichtigt, es sei denn, werknetz 
internet hat diese Einschränkungen aufgrund eines eigenen vertrags-
widrigen Verhaltens zu vertreten.

5.6 Im Fall von Sicherheitsvorfällen, -bedrohungen oder -lücken, wird 
werknetz internet unverzüglich reagieren, um Schaden vom Netz der 
werknetz internet und dem Kunden abzuwenden. Hierzu ist die werk-
netz internet auch berechtigt, die Bereitstellung ihres Dienstes kurz-
fristig zu unterbrechen. 

6. Sperrung des Anschlusses 
Die Befugnis der werknetz internet zur Sperre des Anschlusses beim Kunden 
richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach § 61 TKG, 
soweit Unternehmer iSd. § 14 BGB einbezogen sind. Weitere gesetzliche 
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Rechte der werknetz internet, insbesondere zur Verweigerung der Leistung 
an anderen als öffentlich zugänglichen Telefondiensten bei einer Leistungs-
störung (z.B. durch eine Sperre oder eine Zurückbehaltung), bleiben unbe-
rührt. werknetz internet ist dazu insbesondere berechtigt,

• wenn der Kunde in nicht nur unerheblicher Höhe in Zahlungsverzug 
gerät,

• wenn der Kunde gegen seine Pflichten und Obliegenheiten verstößt 
und werknetz internet deswegen die weitere Leistungserbringung 
nicht zuzumuten ist,

• wenn ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung vorliegt,

• wenn es zu einer besonderen Steigerung des Verbindungsaufkommens 
und der Höhe der Entgeltforderung von werknetz internet kommt und 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Kunde diese Entgelt-
forderung beanstanden wird.

• wenn der begründete Verdacht besteht, dass der Anschluss des End-
nutzers, missbräuchlich benutzt oder von Dritten manipuliert wird. 

• werknetz internet wird dem Kunden eine Sperre in der Regel schriftlich, 
fernmündlich, per SMS oder per E-Mail im Vorhinein ankündigen. wer-
knetz internet wird die Sperre, soweit technisch möglich und dem An-
lass nach sinnvoll, auf bestimmte Leistungen beschränken. werknetz 
internet wird eine Sperre nur aufrechterhalten, soweit der Grund für 
die Sperre fortbesteht.

Der Kunde bleibt auch im Falle einer berechtigten Sperre oder Leistungszu-
rückbehaltung verpflichtet, das vereinbarte Entgelt zu zahlen. Im Fall der be-
rechtigten Sperrung ist werknetz internet darüber hinaus berechtigt, dem 
Kunden einen angemessenen Aufwendungsersatz für die Sperre und für den 
Wiederanschluss laut Preisliste in Rechnung zu stellen. Dem Kunden steht der 
Nachweis offen, dass Aufwendungen nicht oder nur in geringerer Höhe ange-
fallen sind. Die Sperre wird nur aufrechterhalten werden, solange der Grund 
für die Sperre fortbesteht.

7. Pflichten und Obliegenheiten des Kunden
7.1 Der Kunde verpflichtet sich:

a) werknetz internet unverzüglich über Änderungen der vertraglichen 
Grundlagen wie z.B. Namen, Anschrift, E-Mailadresse, Bankverbin-
dung oder den Standort eines etwaig überlassenen Endgerätes zu in-
formieren. 

b) im Auftragsformular wahrheitsgemäße Angaben zu seinen Daten zu 
machen.

c) unverzüglich nach Beendigung des Vertrages werknetz internet Zu-
gang zu technischen Anlagen zum Zwecke der Deinstallation zu ge-
währen, sofern dies erforderlich ist bzw. etwaige leihweise zur Verfü-
gung gestellten Endgeräte an die dem Kunden hierfür mitgeteilte 
Adresse vollständig zurückzusenden.

d) die von werknetz internet bereitgestellten Dienste nicht missbräuch-
lich zu nutzen und rechtswidrige Handlungen zu unterlassen.

e) die Regelungen für den Jugendschutz einzuhalten.
f) etwaig gespeicherte eigene Aufnahmen und sonstige Dateien stets 

zeitnah zu sichern, um etwaigen Verlust, z.B. bei Updates, Installati-
ons- oder Wartungsarbeiten vorzubeugen.

g) durch die Nutzung der im Vertrag vereinbarten Leistungen keine Ge-
fahr für die logische und physikalische Struktur und die Funktionalität 
des Netzes zu verursachen.

h) nur Hausinstallationen und Endeinrichtungen sowie Endgeräte anzu-
schließen, deren Verwendung in öffentlichen Telekommunikationsnet-
zen in Deutschland zulässig ist.

i) die ihm von werknetz internet bzw. dessen Vorleistern etwaig überlas-
sene Hardware pfleglich zu behandeln und die Hardware weder zu 
öffnen noch in anderer Weise zu manipulieren oder anders als verein-
bart zu nutzen. Er ist verpflichtet, werknetz internet über sämtliche 
Beeinträchtigungen an dem ihm überlassenen Endgerät, z. B. durch 
Beschädigung, Pfändung oder Verlust, unverzüglich zu informieren 
und binnen zwei Tagen nach telefonischer Meldung auch in Textform 

nach § 126 b BGB (z. B. Fax, Brief und/oder E-Mail), der ihn als Absen-
der ausweist und dem Vertrag zuordenbar ist, zu informieren.

j) falls erkennbare Mängel oder Schäden festzustellen sind, diese unver-
züglich werknetz internet anzuzeigen und die Beseitigung der Störung 
im zumutbaren Rahmen (z.B. durch schnellstmögliche Gewährung des 
Zugangs zu den Räumlichkeiten) zu fördern. 

k) für werknetz internet entstandene Aufwendungen (Personalkosten 
nach Zeitaufwand, Fahrtkosten und Materialkosten) zu ersetzen, wenn 
und soweit sich nach einer Prüfung herausstellt, dass eine Störung im 
Verantwortlichkeitsbereich des Kunden liegt. 

l) die Preise gemäß der vereinbarten Preisliste fristgerecht zu bezahlen.
m) werknetz internet unentgeltlich und rechtzeitig alle Informationen, ei-

gene notwendige Einrichtungen, geeignete Aufstellungsräume sowie 
Elektrizität und Erdung zur Verfügung zu stellen, die für den Betrieb 
und die Installation, der den Vertragszwecken dienenden technischen 
Einrichtungen erforderlich sind. Einzelheiten hierzu ergeben sich aus 
der Leistungsbeschreibung. Darüber hinaus hält der Kunde diese auf 
Dauer des Vertrages im funktionsfähigen und ordnungsgemäßen Zu-
stand. Der Kunde hat die technischen Einrichtungen vor unbefugten 
Eingriffen durch Dritte zu schützen und verpflichtet sich ferner, selbst 
keinerlei Eingriffe vorzunehmen. Instandhaltungs- und Änderungsar-
beiten an den technischen Einrichtungen werden ausschließlich von 
werknetz internet oder dessen Beauftragten durchgeführt, denen Zu-
gang zu gewähren ist. 

7.2 Der Kunde verpflichtet sich, den Anschluss an das Netz von werknetz 
internet vor Beeinflussung durch elektrische Fremdspannung und/oder 
magnetische Einflüsse zu schützen. Er hat nur Endgeräte anzuschlie-
ßen, die zur Verwendung in öffentlichen Netzen in Deutschland zuläs-
sig sind.

7.3 Der Kunde ist gegenüber werknetz internet und Dritten selbst verant-
wortlich für alle Inhalte (und insbesondere für deren Rechtmäßigkeit), 
die von ihm oder über seine Kennung im Internet eingestellt oder in 
irgendeiner Weise verbreitet werden. Er ist selbst dafür verantwort-
lich, dass anerkannte Grundsätze der Datensicherheit zur Vermeidung 
von Datenverlust, Datenbeschädigung, Übermittlungsfehlern oder 
sonstigen Störungen eingehalten werden sowie für Eingabefehler, so-
weit der Kunde selbst (z.B. durch Eingabe einer bestimmten Ziffern-
kombination) bestimmte Leistungsmerkmale einrichten oder sperren 
kann.

7.4 Etwaige dem Kunden überlassene Passwörter/Kennwörter dürfen 
nicht an Dritte weitergegeben werden und sind vor dem unberechtig-
ten Zugriff Dritter geschützt aufzubewahren. Sie müssen zur Sicher-
heit in regelmäßigen Abständen geändert werden. Soweit Anlass zu 
der Vermutung besteht, dass unberechtigte Personen von dem Pass-
wort/Kennwort Kenntnis erlangt haben, hat der Kunde das Passwort/
Kennwort unverzüglich zu ändern. In digitalen Medien dürfen sie nur in 
verschlüsselter Form verwendet werden. Der Kunde stellt sicher, dass 
bei Inanspruchnahme von Leistungen von werknetz internet über den 
zentralen Netzzugang eines lokalen Netzwerkes das lokale Netzwerk 
gegen das Eindringen unberechtigter Personen geschützt ist. Hierzu 
hat er solche Schutzmechanismen (z. B. Datenverschlüsselung) zu 
verwenden, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

7.5 werknetz internet übernimmt keine Verantwortung für die Anschal-
tung von Endeinrichtungen und Verwendung von Endgeräten durch 
den Kunden, die zur Beeinträchtigung, Einschränkung oder Unterdrü-
ckung von angebotenen Netzleistungen führen. Sollten Konfigurati-
onsänderungen, Software-Updates des Endgeräts oder andere endge-
rätbezogene Maßnahmen anstehen, hat der Kunde werknetz internet 
umgehend zu informieren

7.6 lm Falle der missbräuchlichen Nutzung der Leistungen ist werknetz in-
ternet berechtigt, nach erfolgloser Abmahnung mit Fristsetzung, so-
weit technisch möglich, das missbräuchlich benutzte Produkt zu sper-
ren oder aber das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, sowie den 
durch die missbräuchliche Nutzung entstandenen Schaden geltend zu 
machen, Inhalte ggf. zu löschen und die zuständigen Behörden über 
den Vorfall zu informieren.
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• der Kunde die vollständige Einrichtung und Herstellung der ver-
tragsgegenständlichen Leistung durch sein schuldhaftes, pflichtwid-
riges Handeln oder Unterlassen endgültig verhindert oder für die 
Dauer von mehr als einem Tag in erheblichem Maße so erschwert, 
dass das Festhalten am Vertrag unzumutbar ist.

• der Kunde sonst schwerwiegend gegen seine vertraglichen Pflich-
ten, insbesondere seine Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten 
verstößt,

• der Kunde sich in sonstiger Weise vertragswidrig verhält; hierzu ge-
hören insbesondere alle aus dem Kundenverhältnis resultierenden 
Verletzungen strafrechtlicher Vorschriften sowie die missbräuchli-
che Nutzung der vertraglichen Leistungen einschließlich der Beein-
trächtigung der Dienstequalität und -funktion,

9.4 Das außerordentliche gesetzliche Kündigungsrecht aus wichtigem 
Grund bleibt im Übrigen unberührt.

9.5 Kündigt werknetz internet das Vertragsverhältnis fristlos aus einem 
wichtigen Grund, den der Kunde zu vertreten hat, so ist der Kunde 
verpflichtet, werknetz internet den entstandenen Schaden zu erset-
zen. werknetz internet kann einen pauschalierten Schadensersatz in 
Höhe der festen monatlichen Grundpreise oder des monatlichen Min-
destentgeltes bei Tarifen ohne festen Grundpreis, die vom Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der außerordentlichen Kündigung bis zum 
nächsten ordentlichen Kündigungstermin von dem Kunden zu zahlen 
gewesen wären, geltend machen. Dem Kunden steht der Nachweis 
offen, dass werknetz internet durch die Kündigung kein oder ein gerin-
gerer Schaden entstanden ist.

9.6 Eine vorzeitige Beendigung von einmal abgeschlossenen Verträgen er-
folgt, außer in gesetzlich vorgesehenen Fällen (z. B. nach § 314 BGB) 
grundsätzlich nicht. werknetz internet kann in Ausnahmefällen einer 
einvernehmlichen vorzeitigen Beendigung zustimmen. Die Zustim-
mung zu einer vorzeitigen Vertragsbeendigung ist dabei grundsätzlich 
von der Zahlung einer Entschädigung abhängig. Die Höhe der Entschä-
digung wird im Einzelfall von werknetz internet festgelegt und umfasst 
i.d.R. den bis zum regulären Vertragsschluss zu berechnenden Umsatz 
abzüglich eines ggf. anfallenden Zinsgewinns bei einer einmaligen Zah-
lung vor Fälligkeit (Abzinsung).

9.7 Sofern die Leistungserbringung von Vorleistungen Dritter (z.B. ande-
ren Telekommunikationsanbietern) abhängt, ist werknetz internet be-
rechtigt, das Vertragsverhältnis außerordentlich zu kündigen, wenn die 
Vorleistungen von den Dritten nicht bereitgestellt oder das zugrunde 
liegende Vertragsverhältnis von den Dritten gekündigt wird. werknetz 
internet ist verpflichtet, den Kunden unverzüglich über die Nichtver-
fügbarkeit der Leistung zu informieren und bereits erbrachte Gegen-
leistungen zu erstatten. Dem Kunden steht in diesem Falle ein Scha-
densersatzanspruch nur zu, wenn der Kündigungsgrund von werknetz 
internet vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.

10. Abnahme
10.1 Sofern zur Erfüllung des Vertrages Bautätigkeiten von werknetz inter-

net oder deren Beauftragten notwendig sind, gilt folgendes: werknetz 
wird die Fertigstellung der Bauprojekte schriftlich anzeigen. Die Bau-
projekte gelten dann als abgenommen, wenn innerhalb von vierzehn 
Werktagen nach Zugang der Fertigstellungsanzeige durch die wer-
knetz internet der Kunde die Abnahme nicht schriftlich verweigert, in-
dem er Mängel rügt. Unwesentliche Mängel, welche die Inanspruch-
nahme der Leistung ermöglichen und nur eine unwesentliche 
Beeinträchtigung darstellen, hindern die Abnahme nicht. Etwaige 
Mängel sind vom Kunden nachvollziehbar schriftlich zu begründen. Zur 
Fristwahrung ist der rechtzeitige Zugang der Rüge/Abnahmeverwei-
gerung bei der werknetz internet maßgebend. werknetz internet wird 
den Kunden in ihrer Fertigstellungsanzeige auf die Bedeutung seines 
Schweigens ausdrücklich hinweisen. Auf Anforderung des Kunden wird 
werknetz internet ein Abnahmeprotokoll erstellen.

8. Nutzung durch Dritte
8.1 Der Kunde darf ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der werknetz in-

ternet, die im freien Ermessen der werknetz internet steht, die bereit-
gestellte Leistung weder ganz noch teilweise an Dritte überlassen. 
Dritte sind hierbei nicht die im Haushalt des Kunden lebenden Perso-
nen oder Besucher des Kunden oder solche Dritte, die offensichtlich 
vom Vertragszweck erfasst sein sollen. Bei einem Verstoß kann werk-
netz internet den Vertrag fristlos kündigen – Ziffer 9 gilt entspre-
chend. Wird die Nutzung durch Dritte gestattet, hat der Kunde diese 
ordnungsgemäß in die Nutzung der Dienste einzuweisen und sicherzu-
stellen, dass die Pflichten nach Ziffer 7 weiterhin erfüllt werden. Wird 
die Nutzung durch Dritte nicht gestattet, ergibt sich daraus kein Min-
derungs-, Erstattungs- oder Schadensersatzanspruch für den Kunden.

8.2 Der Kunde ist auch zur Zahlung aller Entgelte für Leistungen verpflich-
tet, die durch die befugte oder unbefugte Nutzung der Leistungen 
durch Dritte entstanden sind, wenn und soweit er diese Nutzung zu 
vertreten hat.

8.3 Ein gewerblicher Wiederverkauf und jede entgeltliche direkte oder 
mittelbare Nutzung der von der werknetz internet angebotenen 
Dienste an Dritte ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher Genehmi-
gung durch die werknetz internet gestattet. Wird die Nutzung durch 
Dritte gestattet, hat der Kunde diese ordnungsgemäß in die Nutzung 
der Dienste einzuweisen. Wird die Nutzung durch Dritte nicht gestat-
tet, ergibt sich daraus kein Minderungs-, Erstattungs- oder Schadens-
ersatzanspruch für den Kunden.

9. Vertragslaufzeit, Kündigung, Termine und Fristen
9.1 Laufzeit und Kündigungsfristen ergeben sich aus den nachfolgenden 

Bestimmungen, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit dem 
Kunden getroffen wird. Der Vertrag wird mit einer anfänglichen Ver-
tragslaufzeit von 36 Monaten geschlossen. Nach Ablauf der anfängli-
chen Vertragslaufzeit verlängert sich das Vertragsverhältnis still-
schweigend auf unbestimmte Zeit, wenn der Kunde den Vertrag nicht 
mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ablauf der anfängli-
chen Vertragslaufzeit kündigt. Nach Ablauf der anfänglichen Vertrags-
laufzeit kann der Kunde jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von einem Monat kündigen. werknetz internet wird den Kunden 
rechtzeitig vor der Verlängerung des Vertrages auf die stillschweigen-
de Verlängerung und die Möglichkeit diese Verlängerung durch recht-
zeitige Kündigung zu verhindern, sowie auf die Kündigungsmöglichkeit 
des verlängerten Vertrages in Textform hinweisen.

9.2 Bei einem Tarifwechsel oder dem Abschluss eines neuen Vertrages be-
ginnt je nach Produkt oder Tarif eine neue 36-monatige Mindestver-
tragslaufzeit. Bei Zubuchung weiterer Produkte zu einem bestehenden 
Vertrag beginnt, sofern keine abweichenden Vereinbarungen in Text-
form getroffen werden, eine neue Mindestvertragslaufzeit von 36 
Monaten. Hinsichtlich Verlängerung und Kündigungsfrist gelten die 
Regelungen dieser AGB entsprechend.

9.3 Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für 
beide Parteien unberührt. Für werknetz internet liegt ein wichtiger 
Grund z.B. dann vor, wenn

• der Kunde für zwei aufeinander folgende Monate mit der Bezahlung 
eines nicht unerheblichen Betrages der geschuldeten Entgelte oder 
in einem länger als zwei Monate dauernden Zeitraum mit einem Be-
trag, der den durchschnittlich geschuldeten Entgelten für zwei Mo-
nate entspricht, in Verzug kommt,

• eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des 
Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzu-
treten droht und dadurch die Erfüllung einer Verbindlichkeit gegen-
über werknetz internet – auch unter Verwertung einer hierfür be-
stehenden Sicherheit – gefährdet ist,

• der Kunde seine Geschäftstätigkeit einstellt oder zahlungsunfähig 
ist,



Seite 05 von 07 Stand: 09/2023

ALLGEMEINE UND BESONDERE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

10.2 Die werknetz internet kann, soweit nicht anders vereinbart, Teilliefe-
rungen oder Teilleistungen zur Abnahme bereitstellen (Teilabnahme). 
Hierzu gehören in sich abgeschlossene Phasen oder funktionsfähige 
Teile (z.B. Standortanbindungen) zur Erfüllung der Gesamtleistungen.

11. Verzug und Zahlungsbedingungen
11.1 Die vom Kunden zu zahlenden Entgelte sind innerhalb von 10 Tagen 

nach Rechnungseingang fällig und richten sich nach dem jeweiligen 
Auftrag und soweit nichts Abweichendes vereinbart ist nach den je-
weils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aktuellen Preisliste(n) 
von werknetz internet. Bei Nutzung von Verbindungsleistungen und 
sonstigen einmaligen Diensten gelten die aktuellen Preislisten zum 
Zeitpunkt der einmaligen Nutzung/des Abrufes. Alle genannten Preise 
sind dabei Netto-Preise zuzüglich Mehrwertsteuer, da es sich um Leis-
tungen für Geschäftskunden handelt. 

11.2 Die Rechnungsstellung erfolgt grundsätzlich per E-Mail-Rechnung ab 
Bereitstellung des Dienstes monatlich, jeweils zu Beginn des Folgemo-
nats. Sämtliche Vergütungen werden nach Erbringung der Leistung mit 
Zugang der Rechnung fällig und sind ohne Abzug zu zahlen. Ist das Ent-
gelt für einen Teil des Kalendermonats zu entrichten, wird die Höhe der 
Rechnung für jeden Tag anteilig mit 1/30 des Monatsentgeltes be-
rechnet. Da für eine vollständige Abrechnung die Übermittlung von 
Abrechnungsdaten durch Dritte erforderlich ist, muss werknetz inter-
net sich die Nachberechnung der bei Rechnungsversand nicht berück-
sichtigten Leistungen vorbehalten. Die Rechnung wird mit dem Zugang 
fällig.

11.3 Die Rechnungen und, soweit beauftragt, der EVN gelten mit dem drit-
ten Werktag nach Versendung als zugegangen. Gibt der Kunde eine 
falsche oder fehlerhafte E-Mail-Adresse an oder teilt er Änderungen 
nicht oder nicht rechtzeitig mit und kann er die Einstellung neuer 
Rechnungen deswegen nicht zur Kenntnis nehmen, so gelten die Rech-
nungen dennoch als zugegangen. Soweit eine Einzugsermächtigung 
vorliegt, wird werknetz internet das von dem Kunden geschuldete 
Entgelt vom Konto abbuchen. Der Kunde hat nach Zugang der Rech-
nung für eine ausreichende Deckung zu sorgen. Soweit aus techni-
schen Gründen oder auf Wunsch des Kunden (z. B., weil kein EVN ge-
wünscht wird) keine Verbindungsdaten gespeichert oder gespeicherte 
Verbindungsdaten auf Wunsch des Kunden oder auf Grund rechtlicher 
Verpflichtung gelöscht wurden, trifft werknetz internet keine Nach-
weispflicht für die Einzelverbindungen. Die etwaige Änderung der E-
Mail-Adresse für die Rechnungszustellung ist werknetz internet un-
verzüglich anzuzeigen.

11.4 Kunden erhalten auf Wunsch eine kostenlose Rechnung in Papierform.

11.5 Der Kunde ist verpflichtet auch die Entgelte zu bezahlen, welche im 
Rahmen der ihm zur Verfügung gestellten Zugriffsmöglichkeiten durch 
Nutzung der werknetz internet-Dienste durch Dritte entstanden sind, 
es sei denn, er hat die Nutzung nicht zu vertreten.

11.6 Wenn für unterschiedliche Dienstleistungen die gleiche Rechnungs-
adresse sowie die gleiche Bankverbindung für den Einzug des Rech-
nungsbetrages angegeben wurde, ist werknetz internet berechtigt, 
eine Gesamtrechnung zu erstellen.

11.6 Bei Ermächtigung des SEPA-Lastschriftverfahrens wird das Entgelt 
nach Ablauf einer Frist von 5 Werktagen vom Konto des Kunden einge-
zogen. Der Kunde ist verpflichtet, eine ausreichende Deckung zur Be-
gleichung des Rechnungsbetrages bereitzuhalten. 

11.7 Die werknetz internet durch eine nicht eingelöste oder zurückgereich-
te SEPA-Lastschrift oder fehlende Kontodeckung entstehende Kosten 
müssen durch den Kunden ersetzt werden. Hierzu hat der Kunde als 
Schadensersatz einen Pauschalbetrag je fehlgeschlagener Buchung 
gemäß der jeweils aktuellen Preisliste zu zahlen. Sofern der Kunde die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat, gilt diese Regelung nicht. Der 
Kunden ist berechtigt nachzuweisen, dass werknetz internet kein oder 
ein geringerer Schaden als der Pauschalbetrag gemäß der Preisliste 

entstanden ist. werknetz internet bleibt die Geltendmachung eines 
weitergehenden Schadens unbenommen. 

11.8 Rückerstattungsansprüche wie Überzahlungen, Doppelzahlungen oder 
Gutschriften werden dem Rechnungskonto des Kunden gutgeschrie-
ben und nach Ermessen von werknetz internet innerhalb der folgenden 
drei Monate verrechnet und zurückerstattet. 

11.9 Will der Kunde eine Rechnung beanstanden, so kann er dies nur inner-
halb von 8 Wochen ab Zugang der Rechnung gegenüber werknetz in-
ternet geltend machen. Dabei hat er den Grund seiner Beanstandung 
schlüssig darzulegen. Unterlässt der Kunde die rechtzeitige Beanstan-
dung der Rechnung, so gilt dies als Genehmigung. werknetz internet 
wird den Kunden in den Rechnungen auf die Frist und die Folgen einer 
unterlassenen rechtzeitigen Beanstandung besonders hinweisen.

11.10 Werden die Verkehrsdaten des Kunden auf dessen Wunsch hin ab der 
Rechnungsstellung nicht gespeichert, ist die Beanstandung der Rech-
nung nicht möglich. 

12. Haftung
12.1 werknetz internet haftet für Schäden aus Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung von werknetz internet oder eines ge-
setzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von werknetz internet 
beruhen, sowie für sonstige Schäden bzw. Entschädigungen, wie bei-
spielsweise für Ansprüche auf Ersatz des Schadens, der durch den 
Verzug der Zahlung von Schadensersatz oder einer Entschädigung 
entsteht, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten 
von werknetz internet oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen von werknetz internet beruhen, gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen. Einzelvertraglich kann die Höhe der Haftung für die 
vorgenannten Fälle gegenüber Kunden der werknetz internet, die kei-
ne Verbraucher sind, durch einzelvertragliche Vereinbarung geregelt 
werden.

12.2 werknetz internet haftet für einfach fahrlässig verursachte Sach- und 
Vermögensschäden nur, soweit sie auf der Verletzung einer wesentli-
chen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) beruhen. In diesen Fällen ist die 
Haftung auf den typischen voraussehbaren Schaden begrenzt. Als ty-
pischer voraussehbarer Schaden gilt ein Betrag von höchstens 
€ 12.500 je Schadensereignis.

12.3 Darüber hinaus ist die Haftung von werknetz internet bei der Erbrin-
gung von Telekommunikationsdienstleistungen für nicht vorsätzlich 
verursachte Vermögensschäden, die nicht Folge eines Sach- oder Per-
sonenschadens sind, gegenüber dem einzelnen geschädigten Nutzer 
auf € 12.500,- und gegenüber der Gesamtheit der Geschädigten auf 
max. €30.000.000,- („dreißig Millionen“) insgesamt je schadenverur-
sachendes Ereignis begrenzt.  Übersteigt die Schadensersatz- oder 
Entschädigungspflicht gegenüber mehreren Anspruchsberechtigten 
auf Grund desselben Ereignisses die vorgenannte Höchstgrenze, wird 
der Schadensersatz oder die Entschädigung in dem Verhältnis gekürzt, 
in dem die Summe aller Schadensersatz- oder Entschädigungsansprü-
che zur Höchstgrenze steht.

12.4 Weitergehende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Die 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Soweit 
die Haftung von werknetz internet wirksam ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Arbeitneh-
mer, der sonstigen Mitarbeiter, Organe, Vertreter und Erfüllungsgehil-
fen von werknetz internet. Für die dem Kunden für die Dauer des 
Vertrages von werknetz internet zur Verfügung gestellten Geräte ist 
die verschuldensunabhängige Haftung gemäß § 536 a Abs. 1 BGB aus-
geschlossen.

12.5 Die technischen Einrichtungen von werknetz internet erstrecken sich 
in der Regel bis zum Übergabepunkt und bis zum LAN-Anschluss der 
Hardware, soweit diese im Einzelfall zur Verfügung gestellt wurde. Für 
etwaige Störungen an von werknetz internet nicht installierten/be-
triebenen Einrichtungen, insbesondere der Innenhausverkabelung, 
übernimmt werknetz internet keine Haftung.
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12.6 Soweit werknetz internet eine Leistung zu erbringen hat, die von er-
forderlichen Vorleistungen, Zustimmungen oder Erlaubnissen Dritter 
oder des Kunden abhängig ist, steht die Leistungspflicht von werknetz 
internet unter dem Vorbehalt, dass diese rechtzeitig, vollständig und in 
der erforderlichen Qualität erfolgen. Werden die erforderlichen Vor-
leistungen, Zustimmungen und Erlaubnisse nicht rechtzeitig, vollstän-
dig und in der erforderlichen Qualität erbracht, entfällt insoweit die 
Leistungspflicht von werknetz internet und dessen Haftung ist ausge-
schlossen. Die Leistungspflicht entfällt nicht und die Haftung ist nicht 
ausgeschlossen, wenn werknetz internet die nicht verspätete, unvoll-
ständige oder mangelhafte Qualität zu vertreten hat. Eine Änderung 
der Beweislast ist mit dieser Bestimmung nicht verbunden.

12.7 Der Kunde ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadens-
abwehr und -minderung zu treffen.

12.8 Sofern der Kunde den Missbrauch bzw. Verstoß zu vertreten hat, ist er 
verpflichtet, werknetz internet von allen Ansprüchen Dritter, die auf-
grund der Verletzung der vertraglichen Pflichten des Kunden gegen 
werknetz internet erhoben werden, freizustellen. Dies gilt auch im 
Hinblick auf Ansprüche, die wegen der Verletzung von Rechten Dritter 
durch Handlungen des Kunden oder wegen sonstiger rechtswidriger 
Handlungen des Kunden gegen werknetz internet erhoben werden, 
insbesondere für Urheber-, Datenschutz- und Wettbewerbsrechts-
verletzungen.

12.9 werknetz internet haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der mittels seiner Produkte von Dritten zu erlangenden In-
halte (Informationen).

13. Anbieterwechsel
13.1 Die Informationen zum generellen Ablauf des Anbieterwechsels auf 

sind der Internetseite der Bundesnetzagentur sowie dem jeweiligen 
Produktinformationsblatt zu entnehmen, ergänzende Regelungen 
nimmt das TKG vor. Einen Anbieterwechsel wird werknetz internet ins-
besondere nach den dafür geltenden gesetzlichen Vorgaben und Re-
gelungen in §§ 59,60 TKG durchführen.

13.2 Wechselt der Kunde zu einem neuen Anbieter von öffentlich zugängli-
chen Telekommunikationsdiensten, wird werknetz internet sicherstel-
len, dass die Unterbrechung der Dienste für den Kunden nicht länger 
als einen Kalendertag andauert. werknetz internet wird daher die Leis-
tungen erst dann unterbrechen, wenn die vertraglichen und techni-
schen Voraussetzungen für einen Anbieterwechsel vorliegen, es sei 
denn, der Kunde besteht auf eine frühere Unterbrechung. werknetz in-
ternet wird den Kunden wieder auf ihr Netz zurückschalten, falls der 
Anbieterwechsel nicht unterbrechungsfrei bzw. binnen eines Kalen-
dertages möglich ist. Im Falle eines Wechsels hat werknetz internet als 
abgebendes Unternehmen ab Beendigung der vertraglich vereinbarten 
Leistung bis zu dem Zeitpunkt, in welchem der Wechsel unterbre-
chungsfrei bzw. binnen eines Kalendertages durchgeführt wird, ge-
genüber dem Kunden einen Entgeltanspruch in Höhe der ursprünglich 
vereinbarten Vertragsbedingungen, mit der Maßgabe, dass der An-
spruch auf Zahlung der Anschlussentgelte um 50 % reduziert wird, es 
sei denn, werknetz internet kann nachweisen, dass der Kunde das 
Scheitern des Anbieterwechsels zu vertreten hat. werknetz internet 
wird die Abrechnung Tag genau erstellen.

14. Aufrechnungs- und Zurückhaltungsrecht
Den Parteien steht nur dann ein Aufrechnungsrecht zu, soweit seine Gegen-
forderung rechtskräftig festgestellt, anerkannt und unbestritten ist. Außer-
dem steht dem Kunden die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts 
nur wegen Gegenansprüchen aus dem abgeschlossenen Vertrag zu.

15. Hinweise zum Datenschutz und der Verwendung 
der Daten / Geheimhaltung

15.1 Die Vertragsparteien sind verpflichtet, Informationen und Unterlagen, 
die aus dem Bereich des anderen Vertragspartners stammen und als 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnis gekennzeichnet oder aufgrund 
sonstiger Umstände eindeutig als solche erkennbar sind, während der 
Dauer des Vertrages und nach dessen Beendigung geheim zu halten. 
Dies gilt nicht, soweit werknetz internet aufgrund gesetzlicher Be-
stimmungen zur Auskunft verpflichtet ist sowie gegenüber zur Ver-
schwiegenheit verpflichteten Beratern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsan-
wälten und Subunternehmern. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich 
anders vereinbart, gelten die vom Kunden übermittelten Informatio-
nen und Daten nicht als vertraulich. 

15.2 werknetz internet beachtet bei der Erhebung, Nutzung und Verarbei-
tung personenbezogener Daten die Datenschutzbestimmungen, ins-
besondere das Datenschutzgesetz und das Telekommunikationsge-
setz unter Wahrung des Fernmeldegeheimnisses.

15.3 Bedient sich werknetz internet zur Erbringung der Dienste Dritter, ist 
werknetz internet berechtigt, die Teilnehmerdaten diesen offenzule-
gen, wenn es für die Bearbeitung erforderlich ist und der Subunter-
nehmer ebenso wie werknetz internet nach den Grundsätzen dieses 
Vertrages verpflichtet ist. 

16. Streitbeilegung nach § 47a TKG
16.1 werknetz internet ermöglicht dem Kunden sich über die Themen Ver-

tragsdurchführung, Qualität der Dienstleistung und Abrechnung der 
Leistung zu beschweren und hierzu Abhilfe zu verlangen. Die durch-
schnittliche Dauer der Bearbeitung von Beschwerden zu den Themen 
Qualität der Dienstleistungen, Vertragsdurchführung und Abrechnung 
beträgt 14 Tage. 

16.2 Die werknetz internet weist den Kunden darüber hinaus darauf hin, dass 
er sich zwecks außergerichtlicher Streitbeilegung an die Schlichtungs-
stelle der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen in Bonn mit einem entsprechenden Antrag wen-
den kann, wenn es zwischen ihm und einem Betreiber öffentlicher Tele-
kommunikationsnetze oder einem Anbieter öffentlich zugänglicher Te-
lekommunikationsdienste zum Streit über einen Sachverhalt kommt, 
der insbesondere mit den §§ 51, 52, 54 bis 67 TKG oder den aufgrund 
dieser Regelungen getroffenen Festlegungen sowie § 156 TKG oder ei-
ner Rechtsverordnung nach § 52 Absatz 4 TKG zusammenhängt.  Die 
Einzelheiten der praktisch erforderlichen Schritte zur Einleitung eines 
Schlichtungsverfahrens können der Homepage der BNetzA unter www.
bundesnetzagentur.de unter Verwendung der Suchfunktion und dem 
Suchbegriff „Schlichtung“ entnommen werden.

17. Sicherheitsleistungen
17.1 Im Falle einer für das Zustandekommen des Vertrages vereinbarten 

oder aufgrund dieses Vertrages bzw. Gesetzes geforderten Sicher-
heitsleistung ist diese vom Kunden unverzüglich auf ein von werknetz 
internet zu benennendes Konto zu zahlen. 

17.2 Erfolgt die Zahlung nicht, unvollständig oder verspätet, kommt der 
Vertrag nicht zustande bzw. werknetz internet steht ein fristloses 
Kündigungsrecht zu. Der Kunde haftet für etwaige Schäden, die aus 
dem dadurch nicht oder verspätet durchgeführten Vertragsbeginn 
bzw. der Vertragsbeendigung resultieren, wenn er die Nichtzahlung 
oder die verspätete Zahlung zu vertreten hat.

17.3 Eine gezahlte Sicherheitsleistung wird nicht verzinst und verbleibt bis 
zum Ende der Vertragslaufzeit bei werknetz internet und darüber hin-
aus bis zur vollständigen Erfüllung aller Verpflichtungen des Kunden. 
Dieser ist nicht berechtigt, etwaig aufgelaufene Zahlungsrückstände 
mit der Sicherheitsleistung zu verrechnen. Die Verrechnung seitens 
werknetz internet erfolgt erst nach Beendigung des Vertragsverhält-
nisses, spätestens bei Abgabe an das Inkasso.

17.4 Ein nach Verrechnung etwaig bestehendes Guthaben des Kunden führt 
nicht zur Unwirksamkeit einer wegen Zahlungsverzuges ausgespro-
chenen Kündigung. Es wird dem Kunden nach vollständiger Abwicklung 
des Vertrages auf ein durch dieses zu benennende Konto überwiesen.
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ALLGEMEINE UND BESONDERE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

18. Zusätzliche Bestimmungen
18.1 Eine Übertragung der Rechte und Pflichten des Kunden aus diesem 

Vertrag ist nur mit vorheriger, schriftlicher Zustimmung von werknetz 
internet gestattet. werknetz internet darf die Zustimmung nur aus 
sachlichem Grund verweigern.

18.2 Erfüllungsort für die Leistungen des Kunden ist der Firmensitz der 
werknetz internet GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 76, 30519 
Hannover.

18.3 Soweit der Kunde Vollkaufmann oder Person öffentlichen Rechts ist, ist 
der Sitz der werknetz internet GmbH & Co. KG Gerichtsstand. werk-
netz internet steht es offen, Ansprüche bei den Gerichten des allge-
meinen Gerichtsstandes des Kunden geltend zu machen. Ein etwaiger 
ausschließlicher Gerichtsstand bleibt hiervon unberührt.

18.4 Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen werknetz internet und 
dem Kunden gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehung inländi-
scher Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

18.5 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Sämtliche Vereinbarun-
gen und Nebenabreden sind schriftlich niederzulegen.

18.6 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilwei-
se nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle von 
nicht einbezogenen oder unwirksamen Bestimmungen dieser Verein-
barung tritt das Gesetzesrecht (§ 306 Abs. 2 BGB).

18.7 Alle vertraglichen Bestimmungen finden insoweit Anwendung, als ge-
setzliche Normen, insbesondere das Telekommunikationsgesetz, in 
ihren jeweils geltenden Fassungen nicht zwingend andere Regelungen 
treffen.

Besondere Geschäftsbedingungen 
für Internet 

Sofern diese Besonderen Geschäftsbedingungen im Widerspruch zu den All-
gemeinen Geschäftsbedingungen der werknetz internet stehen, gehen die 
Regelung dieser Besonderen Geschäftsbedingungen vor. Im Übrigen werden 
die Besonderen Geschäftsbedingungen durch die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ergänzt.

1. Allgemeine Anforderungen für Internetleistungen
1.1 Eine Nutzung als Vorleistungsprodukt für Dritte ist nur zulässig, wenn 

es ausdrücklich Vertragsgegenstand ist.

1.2 Nicht zum Leistungsumfang des Telefonanschlusses gehört die Mög-
lichkeit des Anschlusses von Hausnotrufgeräten.

1.3 werknetz internet haftet nicht für eine von ihm nicht zu vertretende 
Einschränkung der Übertragungsgeschwindigkeit aufgrund der Leis-
tung der Gegenstelle, der Leistung der Verbindungsnetze Dritter und/
oder der vom Kunden eingesetzten Hard- und Software, soweit diese 
nicht von werknetz internet zur Verfügung gestellt wurde, oder für 
Einschränkungen der Übertragungsgeschwindigkeit im Internet auße-
rhalb des Netzes von werknetz internet. Darüber hinaus kann durch die 
Nutzung einer WLAN-Verbindung die Übertragungsgeschwindigkeit 
eingeschränkt sein.

2. Speicherung von Inhalten
2.1 Stellt die werknetz internet dem Kunden Speicherplatz zur Verfügung, 

so ist der Kunde für die gespeicherten Inhalte verantwortlich. Im Sinne 
des Telemediengesetzes (TMG) sind alle Inhalte für werknetz internet 
fremde Informationen. Der Kunde ist verpflichtet, werknetz internet 
von diesbezüglichen Ansprüchen freizustellen.

2.2 werknetz internet ist nicht verpflichtet, die übermittelten Inhalte einer 
Überprüfung zu unterziehen. werknetz internet ist berechtigt, die 
übermittelten Inhalte im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu 
prüfen. 

3. Missbrauch
3.1 Der Kunde darf die Internetdienste nur in dem vereinbarten Umfang 

und im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
nutzen. Insbesondere darf er keine schadhaften (z.B. virenverseuch-
ten), sitten- oder gesetzeswidrigen (z.B. jugendgefährdenden, Gewalt 
oder den Krieg verherrlichenden) Inhalte verbreiten und/oder das In-
ternet abrufen, speichern, online oder offline zugänglich machen, 
übermitteln, verbreiten, auf solche Inhalte hinweisen oder Verbindun-
gen zu solchen Inhalten bereitstellen oder einer solchen Verbreitung 
oder Bereithaltung durch Dritte Vorschub leisten. Der Kunde wird alle 
angemessenen Sorgfaltsmaßnahmen treffen, um zu verhindern, dass 
andere Nutzer, insbesondere Kinder und Jugendliche, über den Inter-
netdienst Kenntnis von vorgenannten Inhalten erlangen.

3.2 Der Kunde wird ohne Zustimmung des jeweiligen Empfängers keine 
Kettenbriefe, Junk- oder Spamming-Mails oder andere E-Mail-Mas-
sensendungen verschicken.

3.3 Der Kunde ist für alle von ihm oder einem Dritten über seinen Internet-
anschluss bzw. seine Domains und Websites produzierten bzw. publi-
zierten oder übermittelten Inhalte selbst verantwortlich. Eine generelle 
Überwachung oder Überprüfung dieser Inhalte durch werknetz inter-
net findet nicht statt.

3.4 Für die im Internet durch Dritte angebotenen Dienste und Inhalte ist 
werknetz internet ausschließlich nach Maßgabe der Gesetze verant-
wortlich; insbesondere ist werknetz internet nicht verantwortlich für 
fremde Inhalte im Sinne des Telemediengesetzes.

3.5 werknetz internet behält sich vor, den Zugang zu einem Angebot eines 
Dritten, das einen rechts- oder sittenwidrigen Inhalt aufweist, jeder-
zeit ohne vorherige Ankündigung zu sperren.

3.6 Die Nutzung der von werknetz internet gewährten Internetdienste 
zum Zwecke der Bereitstellung von Telemedien und/oder anderen 
Telekommunikationsdiensten durch den Kunden gegenüber Dritten ist 
nicht gestattet.

3.7 Bei missbräuchlicher Nutzung des Internetdienstes gemäß den vorste-
henden Regelungen ist werknetz internet zur außerordentlichen Kündi-
gung des Vertrages gemäß den Regelungen in den AGB berechtigt.


